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Archive als Schlüssel
zur Geschichte

Durch die Presse wurde im Februar 1990
die geheime Widerstandsorganisation P-26

enttarnt, was landesweit ein beträchtliches
Aufsehen erregte. Während Jahren
bereiteten sich Mitglieder der P-26
verdeckt vor, gegen eine mögliche Besetzung

der Schweiz durch eine fremde Macht
Widerstand zu leisten. Es erwies sich, dass

die Politik und die Verwaltung in
unterschiedlichem Masse, wenn überhaupt, in
die Geheimaktivitäten involviert waren.

Gleichzeitig mit der P-26 Affäre erfolgte auch

die Offenlegung des Fichenskandals im EMD,
indem die interne Anlage von zahlreichen
Personendossiers ruchbar wurde.

| Die Eidgenössischen Räte reagierten auf diese

Vorkommnisse mit der Einsetzung einer
Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK),
wobei die beiden Parlamentskammern für die

| Untersuchung in einer PUK zusammenarbeiteten,

sodass der entsprechende Bericht bereits

vor Ende 1990 erscheinen konnte:
90.022 Bericht der Parlamentarischen Untersu-

chungskommission zur besonderen Klärung von
Vorkommnissen im Eidgenössischen
Militärdepartement, vom 17.November 1990 (XI+277 S.).

Die PUK EMD untersuchte sowohl den Fichen-
skandal als auch die P-26 Affäre.

Bei der P-26 stellte sich auch die Frage nach
der Zusammenarbeit mit bestehenden
ausländischen Geheimorganisationen. DerNeuenbur-

ger Untersuchungsrichter Pierre Comu wurde
mit einer Administrativuntersuchung zur
geheimen Widerstandsorganisation P-26 beauftragt.

Sein Schlussbericht kommt zum Schluss,
dass die P-26 an keinen internationalen Wider-

; Standsgemeinschaften beteiligt war, aber enge
: Beziehungen zu Grossbritannien bestanden.

Die Briten wussten über den schweizerischen
Widerstand mehr als der Bundesrat und die
Chefs EMD.

Bei der Untersuchung erwies es sich, dass weder

ein «Joint Working Agreement» vom Juni
1984 noch ein «Technical Support Memo» von
1987, welche die Zusammenarbeit von P-26
mit den Briten beinhalteten, vorhanden waren.
Offenbar waren beide Dokumente 1989 den
Briten übergeben worden, ohne eine Kopie zu
behalten.

Gesamthaft hat Comu 69 Personen einvernommen,

auch solche im Ausland, und zahlreiche

Akten und Dokumente eingesehen. Der Schlussbericht

Cornu im Umfang von 117 Seiten, mit
vielen Details zu den schweizerischen Strukturen,

diversen ausländischen und internationalen

Organisationen und zu den Beziehungen
verschiedener Dienste untereinander, wurde
mit Rücksicht auf internationale Verpflichtungen

im September 1991 nicht veröffentlicht.
Lediglich eine Kurzfassung in einem 17-seitigen
Dokument ist veröffentlicht worden.

Der Bundesrat glaubte mit dem Bericht Cornu
einen Schlussstrich unter die P-26 Affäre
ziehen zu können. Das historische Interesse an der
P-26 ist nach wie vor gross; die Aufarbeitung
geht unvermindert weiter.

Gemäss Bundesgesetz über die Archivierung
(Archivierungsgesetz, BGA), vom 26. Juni
1998 (Stand am 1. Mai 2013), SR 152.1, Art.
3, sind Unterlagen von juristischer oder
administrativer Bedeutung oder grossem Informationswert

archivwürdig.

Bundesrat und Bundesverwaltung müssen
gemäss Art. 6 BGA alle Unterlagen, die sie nicht
mehr ständig benötigen, dem Bundesarchiv zur
Übernahme anbieten. Archivwürdige Unterlagen

sind von anbietungspflichtigen Stellen dem
Bundesarchiv abzuliefern.

Gemäss einer Pressemeldung (vgl. Der Bund,
Nr. 28, 3. Februar 2018, S. 7) befindet sich der
Cornu-Bericht nicht im Bundesarchiv und
wurde von der Geschäftsprüfungsdelegation
(GP-Del im VBS gefunden. Inzwischen bestätigte

das Bundesarchiv (vgl. NZZ, Nr. 30,
6. Februar 2018, S. 15), dass der vollständige
Cornu-Bericht vorhanden ist. Nach wie vor
unauffindbar sind die umfangreichen, geheimen

Beilagen, insgesamt 7 Ordner und 20

Dossiers; deren Standort ist weiterhin unklar.

Der jahrelange Verbleib der erwähnten Akten
in der Verwaltung verstösst gegen das

Archivierungsgesetz; sie hätten 1991 mit dem

Schlussbericht Cornu dem Bundesarchiv
übergeben werden sollen.

Die Fortsetzung der Geschichte wird von
allgemeinem Interesse sein, vielleicht lässt sich
doch einmal ein Schlussstrich unter die P-26
Affäre ziehen.

(rh)
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